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RS OGH 1988/6/14 4Ob33/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1988

Norm

ABGB §1172

Rechtssatz

Der Verfasser eines Werkes ist insbesondere zu einer neuen Au5age, auch mit wesentlichen Änderungen, nicht befugt,

so lange nicht die frühere abgesetzt ist, und zwar auch dann nicht, wenn das Recht des Verlegers auf diese Au5age

beschränkt ist; das gilt auch dann, wenn kein ausdrückliches Wettbewerbsverbot zu Lasten des Verfassers vereinbart

worden ist. Die Unterlassungspflicht des Verlaggebers dauert grundsätzlich so lange wie der Verlagsvertrag selbst.
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